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Aurich, 21. 12.2021

Öffentliche Bekanntmachung
in der Flurbereinigunci Strackholt

Ausführunasanordnung

In der Flurbereinigung Strackholt, Kreis Aurich, wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes in der
durch die Nachträge 1, 2 und 3 geänderten Fassung gemäß § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 16.03. 1976 (BGBI. l, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes
vom 19, 12. 2008 (BGBI. l S. 2794), angeordnet.

Der neue Rechtszustand tritt mit Wirkung vom 03. 01.2022, 0. 00 Uhr ein. Zu diesem Stichtag gehen die ein-
gebrachten Flurstücke rechtlich unter und an deren Stelle tritt der neue Bestand.
Etwaige Änderungen oder Nachträge zum Flurbereinigungsplan beziehen sich in ihrer zeitlichen Wirksamkeit
jeweils auf das vorgenannte Datum.

Über Anträge auf Regelung von Pachtverhältnissen gemäß §§ 70 und 71 FlurbG sowie auf Entscheidung über
die Beteiligung von Nießbrauchern an den Eigentümern zur Last fallenden Beiträgen (§ 19 FlurbG) entscheidet
gemäß § 71 Satz 1 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. Die Anträge müssen gemäß § 71 Satz 3 FlurbG
innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser Ausführungsanordnung beim Amt für regionale Landesentwick-
lung (ArL) Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, gestellt werden.

Außerdem werden gleichzeitig die durch den Flurbereinigungsplan bzw. dessen Nachträge unanfechtbar fest-
gesetzten und bisher nicht gezahlten bzw. erstatteten Geldausgleiche fällig und demnächst angefordert bzw.
ausgezahlt.

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. 03. 1991 (BGBI. l S. 686), in der
zurzeit gültigen Fassung, wird hiermit die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung angeordnet.

Gründe:
Die gegen den am 19. 12. 2011 vorgelegten Fturbereinigungsplan und am 06. 10. 2020 vorgelegten Nachtrag 1
erhobenen Widersprüche sind im Verhandlungswege ausgeräumt worden. Gegen den am 08. 09. 2021 vorge-
legten Nachtrag 2 wurde kein Rechtsbehelf eingelegt. Der Nachtrag 3 vom 20. 12. 2021 enthält lediglich Ande-
rungen deklaratorischer Art. Die Voraussetzungen für den Erlass der Ausführungsanordnung gemäß § 61
FlurbG liegen daher vor.

Die tatsächlichen Überleitungen in den neuen Zustand sind durch die Uberleitungsbestimmungen zur Vorläu-
figen Besitzeinweisung vom 01. 08. 2008 bereits geregelt worden. Weiterer Bestimmungen bedarf es daher
nicht.

Die sofortige Vollziehung ist angeordnet worden, weil es im besonderen öffentlichen Interesse liegt, die öffent-
lichen Bücher möglichst frühzeitig zu berichtigen. Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruches gegen die
Ausführungsanordnung würde die grundbuchrechtliche Abwicklung von geplanten Verkäufen hinausschieben
und zu Rechtsunsicherheiten führen.

Rechtsbehelfsbelehruna
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale Lan-
desentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der Geschäftsstelle
Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
Spruch erhoben werden.

Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch
im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik "Öffentliche Bekanntmachungen" eingestellt.
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